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INFORMATIONEN FÜR ARBEITNEHMER UND STEUERZAHLER 
 

1. Modernisierung des Besteuerungsverfahrens 

Die Digitalisierung hat auch in 2018 deutlich an Tempo zugelegt. Dies stellt auch die Finanz-
verwaltung – neben der demografischen Entwicklung – vor neue Herausforderungen. Um 
einen gerechten und gleichmäßigen Steuervollzug zu gewährleisten, wurde das Gesetz zur 
Modernisierung des Besteuerungsverfahrens zum 01.01.2017 in Kraft gesetzt. Die techni-
sche Umsetzung des Gesetzes soll 2022 abgeschlossen sein. 

Ziel des Gesetzgebers ist es, zukünftig den Großteil der elektronischen Erklärungen automatisiert zu bearbeiten und zu 
veranlagen, ohne dass ein personeller Eingriff in Abläufe erfolgt. Dafür sollen verstärkt Daten von dritter Seite beigesteuert 
werden (z. B. Rentenversicherungsträger u. a.), die für diese Daten haften. Der Amtsermittlungsgrundsatz wird um eine 
risikoorientierte Programmprüfung mit Zufallsauswahl ergänzt. Schwerpunkt ist die sogenannte „vorausgefüllte Steuererklä-
rung“ sowie ein IT-gestütztes Risikomanagement. Signifikante steuerliche Risiken sollen so effektiv und konzentriert geprüft 
werden. 

Neuregelung zur Datenübermittlung durch Dritte 
Sofern von Dritten (wie z. B. Arbeitgeber, Versicherungen, Banken oder Sozialver-
sicherungsträger u. a.) Daten an die Finanzverwaltung übermittelt werden, ist der Steuer-
pflichtige hierüber zu informieren. Diese Drittdaten gelten als Daten des Steuerpflichtigen, 
sofern er in der Steuererklärung keine abweichenden Angaben in sogenannten „qualifizier-
ten Freitextfeldern“ macht. In diesen Fällen ist die Erklärung durch einen Amtsträger zu prü-
fen – sie wird dann maschinell ausgesteuert. Sind dagegen die von Dritten elektronisch 
übermittelten Daten nicht zutreffend berücksichtigt worden, ist ein Steuerbescheid zu korri-
gieren. Ansonsten erfolgt eine automationsgestützte Veranlagung.  

Neuerungen zur Abgabe von Steuererklärungen 
Die Abgabefrist von Jahressteuererklärungen wird für Besteuerungszeiträume nach 2017 
neu gefasst. Bei der Einkommensteuererklärung 2018 endet sie bei unberatenen Steuer-
pflichtigen am 31.07.2019, bei Steuerpflichtigen mit Steuerberater am 02.03.2020 (da 
29.02.2020 = Samstag). Vor Fristende können Vorabanforderungen erfolgen.  

Beispiele: Herabsetzungsantrag, Vorauszahlungen, vorgesehene Außenprüfung, Betriebs-
eröffnung etc. Nach einer Vorabanforderung (frühestens ab 31.07.) wird die Erklärungsfrist 
auf 4 Monate verkürzt. 

Fristüberschreitung bedeutet automatisch Verspätungszuschlag. Dieser beträgt für jeden 
angefangenen Monat 0,25 % der um die Vorauszahlungen und die anzurechnenden Steuer-
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abzugsbeträge verminderten Steuer. Der monatliche Mindestverspätungszuschlag beträgt 
EUR 25,00. Es gibt eine Ermessensfestsetzung, wenn das Finanzamt eine Steuer auf EUR 
0,00 oder eine Steuererstattung festsetzt. Diese einzigen Rückausnahmen sind: Fristverlän-
gerung nach § 109 AO, festgesetzte Steuer EUR 0,00, festgesetzte Steuer geringer als Vo-
rauszahlungen zzgl. Steuerabzugsbeträge. Eine Fristverlängerung ist nur noch auf Ausnah-
mefälle beschränkt. 

Vollautomationsgestützte Veranlagung 
Die Finanzbehörden können Steuerfestsetzungen ausschließlich automationsgestützt erlas-
sen, ändern oder aufheben. Anlässe für die Einzelfallbearbeitung durch einen Amtsträger 
bestehen, z. B. wenn das Risikomanagementsystem den Steuerfall ausgesteuert hat, da im 
„qualifizierten Freitextfeld“ abweichende Angaben zu Drittdaten eingetragen wurden, oder 
wenn der Steuerpflichtige dokumentiert von der Verwaltungsmeinung abweicht.  
 
Elektronische Steuerverwaltungsakte 
Die Finanzverwaltung kann Steuerbescheide, Einspruchsentscheidungen oder Prüfungsan-
ordnungen zum elektronischen Datenabruf bereitstellen, wenn der Beteiligte bzw. der Steu-
erberater hierzu einwilligt. Die Steuerverwaltungsakte gelten, 3 Tage nachdem die Finanz-
verwaltung eine elektronische Nachricht über den Datenabruf abgesendet hat, als bekannt 
gegeben. 

Belegvorhaltepflicht bei der Einkommensteuer ab Veranlagung 2017 

Durch die zunehmende Digitalisierung hat der Gesetzgeber eine Belegvorhaltepflicht ab dem 
Veranlagungszeitraum 2017 bei der Einkommensteuer eingeführt. Belege werden danach 
durch den Steuerpflichtigen nicht mehr direkt mit eingereicht, sondern fallbezogen risikoori-
entiert durch das Finanzamt angefordert. Eine Vorlagepflicht besteht aber weiterhin z. B. bei 
Gewinnanteilen i. S. d. § 3 Nr. 40 EStG (Teileinkünfteverfahren) oder § 8b KStG. Sofern mit 
einer risikoorientierten Beleganforderung zu rechnen ist (z. B. einmalige hohe Erhaltungs-
aufwendungen bei Vermietung und Verpachtung), empfiehlt es sich zur Vermeidung von 
Rüstzeiten, wie bisher die Belege direkt mit der Steuererklärung und einem separaten An-
schreiben beim Finanzamt einzureichen. Zur Vermeidung einer Vielzahl von Rückfragen und 
Beleganforderungen hat die bayerische Steuerverwaltung zusammen mit den Steuerbera-
terkammern München und Nürnberg sowie der Lohnsteuerhilfe Bayern e. V. Empfehlungen 
zur Belegvorlage für Angehörige der steuerberatenden Berufe erarbeitet. In einer General-
klausel wird u. a. festgehalten: Je bedeutender ein steuerlicher Sachverhalt ist, desto höher 
sind die Anforderungen an die Belegvorlage. Ein steuerlicher Sachverhalt ist in der Regel 



INFORMATION 

 n n Aktuelle Hinweise für das Gespräch mit Ihrem Steuerberater n n  Aktuelle Hinweise für das Gespräch mit Ihrem Steuerberater n n  

bedeutend, wenn er neu bzw. erstmalig oder einmalig ist; einen außerordentlichen (Ge-
schäfts-)Vorfall darstellt; sich gegenüber dem Vorjahr erheblich ändert oder eine spürbare 
steuerliche Auswirkung nach sich zieht. Die Empfehlung stellt keine Handlungsanweisung 
zur Beleganforderung dar. Der Umfang der Beleganforderung liegt weiterhin im Ermessen 
der Finanzämter, die durch ein maschinelles Risikomanagementsystem bei der Erkennung 
prüfungswürdiger Sachverhalte unterstützt werden.  

Die elektronische Kommunikation mit der Finanzverwaltung über RABE (Referenz auf Bele-
ge) ist in Vorbereitung, um Prozessabläufe medienbruchfrei zu gestalten, Zeitverluste zu 
vermeiden und unökonomische Datenbewegungen auszuschließen. Hierzu werden die Be-
lege zukünftig den Formularfeldern in der Steuererklärung zugeordnet. Die Finanzverwaltung 
kann diese Belege dann mit abrufen. Dies wird voraussichtlich Ende 2019 der Fall sein. 

 
2. Kindergeld / Kinderfreibetrag 
 

Der Kindergeldanspruch entsteht im Geburtsmonat (z. B. bei Geburt am 31.10. erhalten die Erziehungsberechtigten für den 
vollen Monat Oktober das Kindergeld) und besteht uneingeschränkt bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres (18. Geburts-
tag) des Kindes. Antragsberechtigt sind die Eltern oder andere Erziehungsberechtigte. Nicht antragsberechtigt ist das Kind 
selbst. Das Kindergeld wird monatlich gezahlt. 

 

Bis zum 31.12.2017 kann das Kindergeld noch innerhalb der allgemeinen Verjährung, der Festsetzungsfrist von 4 Jahren, 
rückwirkend beantragt werden. Das bedeutet, dass bis zum 31.12.2017 das Kindergeld bis inkl. Januar 2013 rückwirkend 
beantragt werden kann. Ab Januar 2018 gelten kürzere Antragsfristen für rückwirkende Kindergeldanträge von jetzt nur 
noch 6 Monaten. 

 

Das geplante Familienentlastungsgesetz sieht eine Anhebung des Kindergeldes ab Juli 2019 um 10 Euro pro Kind und 
Monat vor.  

Das Kindergeld soll ab Juli 2019 für das erste und zweite Kind dann EUR 204,00, für das dritte Kind EUR 210,00 und für 
das vierte und jedes weitere Kind EUR 235,00 monatlich betragen.  

Der steuerliche Kinderfreibetrag soll entsprechend ab 2019 je Elternteil auf EUR 2.490,00 (gesamt EUR 4.980,00, mit Be-
treuungsfreibetrag auf EUR 7.620,00) und auf EUR 2.586,00 je Elternteil (gesamt EUR 5.172,00, mit Betreuungsfreibetrag 
auf EUR 7.812,00) ab 2020 steigen. 

 

Für Kinder, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, besteht – unabhängig von der Höhe ihrer eigenen Einkünfte 
und Bezüge – die Kindeseigenschaft und somit grundsätzlich ein Anspruch der Eltern auf Kindergeld. 

 

Rechtslage für volljährige Kinder 

Volljährige Kinder werden nur bei Vorliegen der nachstehend aufgeführten sonstigen  
Voraussetzungen berücksichtigt, wobei die eigenen Einkünfte und Bezüge  
unbeachtlich sind.  
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Die sonstigen Voraussetzungen sind: 

Alter  

 

18 – 21 

 
 

18 – 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

ohne Altersbeschrän-
kung 

 
· ohne Beschäftigung und arbeitslos gemeldet 

 
 

· Berufsausbildung 
· Übergangszeit von max. 4 Monaten zwischen zwei Ausbil-

dungsabschnitten 
· Übergangszeit zwischen Ausbildung und Wehr-/Zivildienst 
· eine Berufsausbildung mangels eines Ausbildungsplatzes 

nicht beginnen oder fortsetzen können 
· freiwilliges soziales oder ökologisches Jahr 

 
 

· Behinderung vor 25 eingetreten 
 

 

Allerdings ist bei Kindern, die eine erste Berufsausbildung bzw. ein Erststudium bereits absolviert haben, das Folgende zu 
beachten:  

Zur Erlangung der steuerlichen Kindeseigenschaft respektive der Kindervergünstigungen ist es Voraussetzung, dass das 
Kind keiner Erwerbstätigkeit nachgeht. 

Eine „schädliche Erwerbstätigkeit“ liegt allerdings bei folgenden Fällen nicht vor: 

· Tätigkeiten bis zu 20 Stunden wöchentlich 

· Ausbildungsdienstverhältnisse 

· geringfügige Beschäftigungen (EUR 450,00) 
Der Besuch einer allgemeinbildenden Schule gilt nicht als Erstausbildung. 

Wie bisher verlängert sich der Anspruch auf Kindergeld/Kinderfreibetrag, wenn das Kind Dienst als Entwicklungshelfer oder 
als Zeitsoldat von bis zu 3 Jahren leistet. Der Anspruch wird dann um die Dauer des jeweiligen Dienstes verlängert. 

 

 

Ende der Berufsausbildung / Ende des Kindergeldes von volljährigen Kindern 

Die Zahlung von Kindergeld und die steuerliche Berücksichtigung von volljährigen Kindern sind insbesondere dann möglich, 
wenn sie sich in Berufsausbildung befinden und das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Die Kinderfreibeträge und 
das Kindergeld entfallen ab dem Monat nach Beendigung der Berufsausbildung bzw. der Vollendung des 25. Lebensjahres. 
Die Berufsausbildung endet in der Regel mit Bestehen der Abschlussprüfung. 

Bei bestimmten Berufen gewährt die Finanzverwaltung die Kindervergünstigungen bis zum Ende der gesetzlich festgeleg-
ten Ausbildungszeit, und zwar unabhängig von der Abschlussprüfung (bei Kranken- und Altenpflegern sowie bei Hebam-
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men). Diese Regelung wurde vom BFH bestätigt und allgemein auf solche Berufe ausgedehnt, bei denen die Ausbildungs-
zeit durch eine Rechtsvorschrift festgelegt ist. 

 

Günstigerprüfung 

Bei einem höheren Einkommen wirkt sich der Kinderfreibetrag günstiger aus als das Kindergeld. Das Kindergeld wird dann 
auf die steuerliche Entlastung angerechnet und somit faktisch wieder zurückgezahlt. 

 

Kann ein Kind aufgrund einer Behinderung keiner eigenen Erwerbstätigkeit nachgehen, besteht ein Anspruch auf Kinder-
geld auch über das 25. Lebensjahr hinaus. 

 

Das Gesetzgebungsverfahren hinsichtlich der Erhöhung der Kindervergünstigungen ist derzeit noch im Gange und soll 
Ende des Jahres abgeschlossen sein. Es kann dadurch möglicherweise doch noch zu Änderungen kommen. 

 

 
3. Kinderbetreuungskosten 
 

Der Anspruch auf Abzug der Betreuungsaufwendungen kann unabhängig von Erwerbstätigkeit, Krankheit oder Behinde-
rung der Eltern als Sonderausgabe geltend gemacht werden. 

 

Begünstigt sind 2/3 der Betreuungsaufwendungen bis höchstens EUR 4.000,00 pro Kind. 
Dies gilt für alle Kinder bis 14 Jahre oder für Kinder, die wegen einer vor Vollendung des 25. Lebensjahres eingetretenen 
körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung außerstande sind, sich selbst zu unterhalten. 

 

Voraussetzung für den Abzug der Aufwendungen ist, dass der Steuerpflichtige für die Aufwendungen eine Rechnung erhal-
ten hat und die Zahlung auf das Konto des Erbringers der Leistung erfolgt ist. 

 

Begünstigt sind unter anderem folgende Dienstleistungen: 

· Kindergarten, Kindertagesstätten, Kinderhort, Kinderkrippen 

· Babysitter, Tagesmutter, Erzieher(in) 

· Hausaufgabenbetreuung, insbesondere nachmittägliche Schulbetreuung 

· Haushaltshilfe, soweit ein Kind betreut wird 
 

Nicht begünstigt sind unter anderem folgende Dienstleistungen: 

· Aufwendungen für Unterricht (z. B. Schulgeld, Nachhilfe oder Fremdsprachenunterricht) 

· Aufwendungen für die Vermittlung besonderer Fähigkeiten (z. B. Musikunterricht, Computerkurse) 

· Aufwendungen für sportliche und andere Freizeitbetätigungen (z. B. Mitgliedschaft in Sportvereinen oder anderen 
Vereinen, Tennis- oder Reitunterricht) 

· Verpflegungsaufwendungen (ggf. Herausrechnung des Anteils) 
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Bei folgenden Dienstleistungen sollte wie nachstehend differenziert werden: 

· Au-pair-Mädchen und Haushaltshilfen üben regelmäßig, neben der Kinderbetreuung, auch noch andere Tätigkei-
ten aus. Hier muss eine Aufteilung erfolgen. Im Fall des Au-pair-Mädchens lässt die Finanzverwaltung bei fehlen-
den Schätzungsgrundlagen 50 % der Aufwendungen zum Abzug zu. 

 

Betreuung durch Angehörige 

Vater, Mutter oder die Lebensgefährtin werden als betreuende Person nicht anerkannt, wenn das Kind in deren Haushalt 
lebt. Denn diese Betreuung wird üblicherweise auf familienrechtlicher Grundlage unentgeltlich erbracht. 

Zahlen die Eltern an die Großeltern eine Vergütung für die Betreuung der Kinder, ist eine Berücksichtigung als Sonderaus-
gabe bei den Eltern möglich, wenn die Großeltern nicht in demselben Haushalt leben. Voraussetzung ist allerdings, dass 
die Vergütungen und die Vereinbarungen wie unter fremden Dritten üblich geregelt werden. Hier ist allerdings zu beachten, 
dass die Empfänger der Vergütung (z. B. Großeltern) diese in voller Höhe in ihrer Einkommensteuererklärung zu versteuern 
haben, während die Zahler (hier die Eltern) nur 2/3 der Vergütung steuerlich angerechnet bekommen. Daher wird sich diese 
Variante selten rechnen. 

Zahlen die Eltern an die Großeltern allerdings für die Betreuungsleistung Fahrtkosten von der einen zur anderen Wohnung, 
sind diese als Kinderbetreuungskosten mit EUR 0,30 pro gefahrenen Kilometer mit 2/3 abzugsfähig. Da es sich hierbei um 
einen reinen Aufwendungsersatz handelt, bleibt dies in der Steuererklärung der Großeltern ohne steuerliche Auswirkung. 
Dies gilt auch, wenn die Betreuungsleistung unentgeltlich erbracht wird. 

 
 
4. Berufsausbildungskosten 
 

Erstausbildung 

Aufwendungen für die erstmalige Berufsausbildung oder für ein Erststudium können zurzeit lediglich bis zu einer Höhe von 
EUR 6.000,00 im Jahr (bei Zusammenveranlagung pro Ehegatte bzw. Lebenspartner) als Sonderausgaben geltend ge-
macht werden. Solche Aufwendungen sind zum Beispiel Fahrtkosten zum Arbeitgeber, Studienort oder zu Lerngemein-
schaften sowie Lernmaterialien, Studiengebühren, Bücher und Arbeitsmittel. Ein „unbeschränkter“ Werbungskostenabzug 
für eine erstmalige Ausbildung ist nach derzeitigem Recht nur bei Maßnahmen im Rahmen eines Ausbildungsdienstverhält-
nisses möglich. Bei Sonderausgaben gibt es – anders als bei Verlusten aus vorweggenommenen Betriebsausgaben oder 
Werbungskosten – keinen Verlustvortrag/-rücktrag. Die Sonderausgaben bleiben ohne steuerliche Auswirkungen, wenn die 
sich in Ausbildung befindliche Person keine nennenswerten positiven Einkünfte hat. Die Ausbildungskosten können also 
verfallen, wenn ohnehin im entsprechenden Jahr keine Einkommensteuer zu zahlen wäre. 

Allerdings stellt sich hier die Frage: Wann ist eine Erstausbildung beendet?  

Laut BFH zählt ein duales Studium insgesamt als einheitliche Erstausbildung.  

Bei einem Masterstudiengang gibt es unterschiedliche Beurteilungen. Für die Frage des Kindergeldes kann die Erstausbil-
dung nicht lange genug dauern, für die Frage der Werbungskosten oder Betriebsausgaben sollte die Erstausbildung so früh 
wie möglich enden. 

 

Zweitausbildung 

Bei einer Zweitausbildung (zum Beispiel nach einer abgeschlossenen Berufsausbildung oder nach einem abgeschlossenen 
Bachelorstudium) ist ein voller Werbungskostenabzug möglich. Die Ausbildungsausgaben, wie z. B. Fahrtkosten, Fachlite-
ratur, Lernmaterial, Semestergebühren, Unterrichtsgebühren, Reisekosten und ggf. Aufwendungen für doppelte Haushalts-
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führung, sollten gesammelt und gegenüber dem Finanzamt erklärt werden. Bei der Zweitausbildung besteht die Möglichkeit, 
dass die gesammelten vorweggenommenen Werbungskosten oder Betriebsausgaben bei Berufseintritt mit den dann erziel-
ten Einkünften verrechnet werden. 

 

Die Rechtslage stellt sich wie folgt dar: 

 

Zweitausbildung oder 
Zweitstudium 

Beispiel:            Studium 
nach abgeschlossener 

Lehre 

 

 

Ausbildungsdienst-
verhältnis 

 Beispiel: Ausbildungsver-
gütung oder Beamtenaus-

bildung mit Vergütung 

 

Erstausbildung nicht im 
Rahmen eines Ausbil-

dungsdienst-verhältnisses 

 

Erststudium ohne vorherige 
Ausbildung nicht im Rah-
men eines Ausbildungs-

dienst-verhältnisses 

Vorweggenommene Werbungskosten oder Betriebsaus-
gaben, mit der Möglichkeit, Verluste vorzutragen, welche 

dann bei Einkünfteerzielung steuerwirksam werden 

Beschränkter Sonderausgabenabzug ohne Verlustvor-
trags- und -rücktragsmöglichkeit 

 

Wer nach einer abgeschlossenen Berufsausbildung studiert, ist nicht auf den begrenzten Sonderausgabenabzug bei den 
Ausgaben beschränkt. 

 
 
5. Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung eines Kindes sind Sonderausga-

ben bei den Eltern 
 

Bei den Beiträgen zur Kranken- und Pflegeversicherung eines Kindes sind folgende Besonderheiten zu berücksichtigen: 

 

Die von den Eltern getragenen eigenen Kranken- und Pflegeversicherungen eines steuerlich zu berücksichtigenden Kindes 
sind im Rahmen der Unterhaltspflicht wie eigene Beiträge der Eltern zu erfassen. Das bedeutet, dass die Eltern die Kran-
ken- und Pflegeversicherung ihrer Kinder in ihrer eigenen Steuererklärung im Rahmen der Basisabsicherung als Sonder-
ausgaben ansetzen dürfen.  

Die Eltern müssen die Beiträge nicht selbst getragen haben. Es spielt keine Rolle, ob die Beiträge tatsächlich vom Unter-
haltspflichtigen gezahlt oder erstattet werden. Es reicht aus, wenn sie ihrer Unterhaltsverpflichtung nachkommen, z. B. 
durch Sachleistungen wie Unterhalt oder Verpflegung. 

 

 

Folgende Fälle sind denkbar: 

Die Kinder befinden sich in der Berufsausbildung (Abzug der Beiträge vom Arbeitslohn) oder sind in einer studentischen 
Versicherung versichert und werden von den Eltern unterstützt. 
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Im Regelfall ist der Sonderausgabenabzug bei den Eltern steuerlich günstiger, da sich beim Kind aufgrund der Höhe der 
Einkünfte keine oder nur eine geringe steuerliche Auswirkung ergäbe.  

 

Die Beiträge dürfen allerdings nur einmal steuerlich geltend gemacht werden. Entweder dürfen die Eltern den Sonderaus-
gabenabzug geltend machen oder das Kind im Rahmen seiner eigenen Steuererklärung. 

 

Durch die Berücksichtigung bei den Eltern ergeben sich Möglichkeiten zur Steuerersparnis. 
 

 
6.  Versteuerung von Kapitalauszahlungen eines berufsständischen Versorgungs-

werks 
 

Wenn über eine Basisversorgung hinausgehende und von dieser getrennte Kapitalversorgung aus einem berufsständi-
schen Versorgungswerk als Kapitallebensversicherung ausgestaltet ist, ist nicht die Regelung über eine Basis-
Altersversorgung (§ 22 Nr. 1 S. 3 Buchst. a EStG), sondern die Regelung über Erträge aus Kapitallebensversicherungen 
(§ 20 Abs. 1 Nr. 6 EStG) anzuwenden. 

 

Basis der Entscheidung des BFH vom 12.12.2017 – X R 39/15 ist das sog. Drei-Schichten-Modell. Demnach bildet die erste 
Schicht die Einkünfte des § 22 Nr. 1 S. 3 Buchst. a EStG, zu denen Leibrenten gehören, die auf einem durch Beiträge er-
worbenen Anspruch gegen einen gesetzlichen oder privaten Vermögensträger auf lebenslängliche Versorgung beruhen 
und frühestens ab dem 60. Lebensjahr gezahlt werden. Die steuerlich geförderten Produkte der privaten Altersvorsorge 
nach §§ 10a und 79 ff. EStG sowie die betriebliche Altersvorsorge werden der zweiten Schicht zugeordnet. Die dritte 
Schicht bilden die Kapitalanlageprodukte, die zwar der Altersvorsorge dienen können, es aber nicht müssen. Hierzu zählen 
die Kapitallebensversicherungen, und zwar unabhängig davon, ob sie von einem berufsständischen Versorgungswerk oder 
einem anderen Anbieter ausgezahlt werden. 

 

 
 

 

 

7. Außergewöhnliche Belastungen 
 

Allgemein 

Entstehen einem Steuerpflichtigen zwangsläufig größere Aufwendungen als der überwiegenden Mehrzahl von Personen 
gleicher Einkommens- und Vermögensverhältnisse und gleichen Familienstandes, so können diese Aufwendungen gege-
benenfalls als außergewöhnliche Belastungen bei der Einkommensteuererklärung angesetzt werden. 

Voraussetzung ist, sie stellen keine Sonderausgaben, Werbungskosten oder Betriebsausgaben dar. 

Allerdings ist von diesen zwangsläufig entstandenen Aufwendungen die zumutbare Eigenleistung abzuziehen. Nur der Teil, 
welcher darüber hinausgeht, kann steuermindernd vom Gesamtbetrag der Einkünfte abgesetzt werden. 
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Nach der neuen Berechnung wird nur der Teil des Gesamtbetrages der Einkünfte, der den jeweiligen Grenzbetrag über-
steigt, mit dem höheren Prozentsatz belastet. Die zumutbare Eigenbelastung ist somit stufenweise zu berechnen. Diese 
neue Rechtsprechung führt dazu, dass die zumutbare Belastung im günstigsten Fall um EUR 664,70 niedriger ausfällt. 

 

Gesamtbetrag der Einkünfte bis EUR 15.340 
über EUR 15.340 

bis EUR 51.130 

 

über EUR 51.130 

 

 

Steuerpflichtige ohne Kin-
der  

bei Grundtabelle 

bei Splittingtabelle 

 

 

 

5 % 

4 % 

 

 

 

6 % 

5 % 

 

 

 

7 % 

6 % 

 

Steuerpflichtige  

 

mit 1 oder 2 Kindern 

mit 3 oder mehr Kindern 

 

 

 

2 % 

1 % 

 

 

 

3 % 

1 % 

 

 

 

 

4 % 

2 % 

 Prozent des Gesamtbetrages der Einkünfte 

 

 

Die beiden unbestimmten Rechtsbegriffe „außergewöhnlich“ (durch die besonderen Verhältnisse des Steuerpflichtigen 
veranlasst oder nur bei wenigen anfallend) und „zwangsläufig“ (subjektive Verpflichtung, sich diesen Aufwendungen aus 
rechtlichen, tatsächlichen oder sittlichen Gründen nicht entziehen zu können) haben dazu geführt, dass es unzählige Fi-
nanzgerichtsurteile zu diesem Thema gibt.  

Zunächst eine (nicht abschließende) Aufzählung anerkannter außergewöhnlicher Belastungen: 

· Aufwendungen für Krankheit (z. B. Arzt, Zahnarzt, Heilpraktikerrechnung, Medikamente, Hilfsmittel, Krankenbeför-
derungen, Operationskosten), 

· für Behinderung (oder anstelle des tatsächlichen Aufwands Behindertenpauschbeträge), 

· für die Wiederbeschaffung (auch Schadensbeseitigung) von Gegenständen, 
die existenziell notwendig sind (Wohnung, Hausrat, Kleidung), 
insbesondere für Hochwassergeschädigte. Bei Hochwassergeschädigten ist eine fehlende Versicherung für Ele-
mentarschäden kein Ausschlussgrund, 

· Kosten bei Sterbefällen (soweit sie den Wert des Nachlasses übersteigen). 
 

Besonderheiten beim Nachweis von Krankheitskosten 

Die Zwangsläufigkeit von Krankheitskosten muss durch  

· eine Verordnung eines Arztes oder Heilpraktikers oder 

· ein amtsärztliches Gutachten oder  

· eine ärztliche Bescheinigung des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung 
nachgewiesen werden.  
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Dieser Nachweis muss bereits vor Beginn der Maßnahme ausgestellt werden. Nach einer Entscheidung des Bundesfinanz-
hofs vom Februar 2018, bestehen gegen diese Nachweisanforderungen keine verfassungsrechtlichen Bedenken. 

 

Krankheitskosten bis zum Selbstbehalt, die bei einer privaten Krankenversicherung angefallen sind, können als außerge-
wöhnliche Belastungen berücksichtigt werden.  

Aufwendungen, die durch eine Diätverpflegung (z. B. Glutenunverträglichkeit) entstehen, können nicht als außergewöhnli-
che Belastungen berücksichtigt werden. Dagegen fallen Aufwendungen für verordnete Arzneimittel (im Sinne des § 2 Arz-
neimittelgesetz) nicht unter das Abzugsverbot, auch wenn sie während einer Diät eingenommen werden. Für Nahrungser-
gänzungsmittel wird der Abzug versagt, weil diese als Lebensmittel anzusehen sind. 

Aufwendungen im Zusammenhang mit einer künstlichen Befruchtung, die wegen der Empfängnisunfähigkeit entstehen, 
können als außergewöhnliche Belastungen berücksichtigt werden. In einer Entscheidung aus dem Oktober 2017 hat der 
Bundesgerichtshof die steuerliche Berücksichtigung einer heterologen Befruchtung bei einer (unfruchtbaren) Frau aner-
kannt, die in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft mit einer anderen Frau lebt.  

 

Aufwendungen für Zivilprozesskosten 

Nach § 33 Abs. 2 S. 4 EStG können Prozesskosten grundsätzlich nicht als außergewöhnliche Belastungen abgezogen 
werden. Mit einem Urteil vom Juni 2015 ist der BFH zu seiner alten Rechtsprechung zurückgekehrt, wonach Zivilprozess-
kosten grundsätzlich nicht zwangsläufig erwachsen. Nach diesem Urteil sind die Kosten eines Zivilprozesses in der Regel 
keine außergewöhnlichen Belastungen. Etwas anderes kann ausnahmsweise dann gelten, wenn ein Rechtsstreit einen für 
den Steuerpflichtigen existenziell wichtigen Bereich oder den Kernbereich menschlichen Lebens berührt. Ein finanzgericht-
licher Streit eines Steuerpflichtigen mit der Problematik der Berücksichtigung von Krankheitskosten als Teil der außerge-
wöhnlichen Belastung berührt keinen existenziell wichtigen Bereich und auch nicht den Kernbereich menschlichen Lebens 
und ist somit nicht als außergewöhnliche Belastung abzugsfähig.   

Der BFH hat im Mai 2017 die Auffassung der Finanzverwaltung bestätigt, dass Scheidungskosten nicht mehr als außerge-
wöhnliche Belastungen abzugsfähig sind.  

 

Unterhaltsleistungen 

Unterhaltsleistungen können nur insoweit zum Abzug zugelassen werden, als die Aufwendungen dazu bestimmt und ge-
eignet sind, dem laufenden Lebensbedarf des Unterhaltsempfängers im Veranlagungszeitraum der Unterhaltszahlung zu 
dienen. Liegen diese Voraussetzungen nur für einige Monate des Jahres der Unterhaltszahlung vor, muss der Unterhalts-
höchstbetrag (VZ 2018 EUR 9.000,00) gemäß § 33a Abs. 3 S. 1 EStG entsprechend aufgeteilt werden. Bei Unterhaltszah-
lungen ins Ausland ist zu beachten, dass diese nur abziehbar sind, soweit sie nach den Verhältnissen des Wohnsitzstaates 
der unterhaltenen Person notwendig und angemessen sind. Es sollte hier auf regelmäßige laufende Zahlungen geachtet 
werden.  

 

Keine Verteilung möglich 

Außergewöhnliche Belastungen sind nach § 11 Abs. 2 S. 1 EStG ausschließlich in dem Jahr der Zahlung zu berücksichti-
gen. Übersteigen die Aufwendungen in einem Jahr die Einkünfte, geht der übersteigende Teil steuerlich unter. 
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8. Entlastungsbetrag für Alleinerziehende 
 

Nach § 24b EStG dürfen Alleinerziehende ab dem Jahr 2015 jährlich einen sogenannten Entlastungsbetrag für Alleinerzie-
hende in Höhe von EUR 1.908,00 sowie EUR 240,00 für jedes weitere Kind steuerlich geltend machen. 

 

Voraussetzungen dafür sind: 

 

· mindestens ein Kind, das mit im Haushalt lebt und gemeldet ist 

· für das Kind erhält die Alleinerziehende Kindergeld/Kinderfreibeträge 

· kein Splittingverfahren erfüllt oder verwitwet 

· der Alleinstehende bildet keine Hausgemeinschaft mit einer anderen volljährigen Person, es sei denn, für diese 
Person steht dem Alleinerziehenden ein Kinderfreibetrag  
oder Kindergeld zu 

 

Es dürfen somit keine weiteren erwachsenen Personen zu dem Haushalt der Alleinerziehenden gehören. Erwachsene 
Kinder, für welche die Alleinerziehende Kindergeld erhält, sind eine Ausnahme von dieser Regel. Eine Ausnahme bilden 
somit die volljährigen Kinder im Haushalt, die sich in Berufsausbildung befinden oder auf einen Ausbildungsplatz warten 
oder einen Freiwilligendienst leisten. Eine weitere Ausnahme bilden pflegebedürftige erwachsene Personen. Diese dürfen 
im Haushalt der Alleinstehenden leben. Dieser Freibetrag verringert sich um ein Zwölftel für jeden vollen Kalendermonat, in 
dem diese Voraussetzungen nicht vorliegen. 

 

Die Haushaltszugehörigkeit ist anzunehmen, wenn das Kind in der Wohnung des Alleinstehenden gemeldet ist. Nach einer 
Entscheidung des Bundesfinanzhofs begründet die Meldung im Haushalt des Alleinstehenden eine unwiderlegbare Vermu-
tung für die Haushaltszugehörigkeit des Kindes. Das heißt, dass diese Meldung auch dann maßgebend ist, wenn das Kind 
gar nicht in dieser, sondern in einer anderen Wohnung (z. B. während der Ausbildung / des Studiums) lebt. Eine Meldung 
mit Nebenwohnsitz genügt. Auf den tatsächlichen Aufenthaltsort des Kindes kommt es nur dann an, wenn das Kind bei 
mehreren Personen gemeldet ist.  

Heiratet ein Alleinerziehender, entfällt für das gesamte Kalenderjahr der Entlastungsbetrag. Es findet keine Verteilung auf 
Monate statt, denn der Gesetzeswortlaut erfordert, dass im Jahr die Voraussetzungen für den Splittingtarif nicht gegeben 
sein dürfen. Es spielt keine Rolle, ob Eltern eine getrennte Veranlagung oder Zusammenveranlagung in der Steuererklä-
rung wählen. 

Bei verwitweten Steuerpflichtigen, die alleinstehend sind, wird der Freibetrag trotz Splittingtabelle gewährt. Im Jahr des 
Todes des Ehegatten wird der Freibetrag zeitanteilig (gezwölftelt), d. h. erstmals für den Monat des Todes gewährt. Im 
Folgejahr wird der Entlastungsbetrag trotz Splittingtabelle (Witwensplitting oder Gnadensplitting) gewährt. 

 

Dieser Freibetrag ist in der Lohnsteuertabelle der Steuerklasse II eingearbeitet. 

 

Der steuerpflichtige Alleinerziehende muss in der Anlage Kind der Steuererklärung entsprechende Angaben machen. Dazu 
gehört auch, auf der ersten Seite, die Steueridentifikationsnummer des Kindes. Kinder erhalten bereits mit der Geburt eine 
eigene Identifikationsnummer.  
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9. Haushaltsnahe Dienstleistungen und Beschäftigungsverhältnisse 
 

Die begünstigten Tatbestände sind im § 35a EStG zusammengefasst worden. 

 

Art der begünstigten Tätigkeit Höchstbetrag Steuerabzug 

 

Steuerermäßigung 

 

 

a) Handwerkerleistungen 
 

b) Haushaltshilfe Minijob 
 

c) Haushaltsnahe Dienstleis-
tungen 
 
Pflege- und Betreuungsleis-
tung 
 
Haushaltsnahe Beschäfti-
gungsverhältnisse 
 

 

 

EUR 6.000 

 

EUR 2.550 

 

 

 

 

 

 

EUR 20.000 

 

20 % 

 

20 % 

 

 

 

 

 

 

20 % 

 

 

EUR 1.200 

 

EUR 510 

 

 

 

 

 

 

EUR 4.000 

 

 

Anzumerken wäre hier, dass alle Dienstleistungen eine hinreichende Nähe zur Haushaltsführung aufweisen müssen. Das 
bedeutet, dass es sich um Tätigkeiten handeln sollte, die üblicherweise von Mitgliedern des Haushalts erledigt werden. 
Weiterhin muss die Dienstleistung im Haushalt ausgeführt werden. Hier gibt es in der letzten Zeit aber auch Urteile, die 
dieses strenge Vorgehen „aufweichen“.  

Die Finanzverwaltung legt den § 35a EStG sehr restriktiv aus, während die Finanzgerichte den Anwendungsbereich dieser 
Vorschrift immer weiter ausdehnen. 

 

a) Handwerkerleistungen § 35a Abs. 3 EStG 

Die handwerklichen Tätigkeiten für Renovierungs-, Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen müssen in einem inner-
halb der EU oder des EWR liegenden Haushalts des Steuerpflichtigen erbracht werden. Neubaumaßnahmen (die im Zu-
sammenhang mit der Errichtung eines Haushalts bis zu dessen Fertigstellung anfallen) sind nicht begünstigt. In der Rech-
nung muss der begünstigte Rechnungsanteil für die Arbeitsleistung gesondert ausgewiesen sein. 

Zu den handwerklichen Tätigkeiten zählen u. a.: 

 

· Abflussrohrreinigung 

· Arbeiten an Innen- und Außenwänden 

· Arbeiten am Dach, an der Fassade, an Garagen o. Ä. 

· Arbeitskosten für das Aufstellen eines Baugerüstes (nicht Miete und Materialkosten) 
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· Dachrinnenreinigung 

· Gebühren für den Schornsteinfeger (für sämtliche Schornsteinfegerleistungen) 

· Hausanschlüsse (z. B. Kabel für Strom oder Fernsehen) 

· Maßnahmen der Gartengestaltung, auch Neuanlage des Gartens 

· Klavierstimmer 

· Modernisierung des Badezimmers 

· Modernisierung oder Austausch der Einbauküche 

· Pflasterarbeiten auf dem Wohngrundstück 

· Reparatur oder Austausch von Bodenbelägen (z. B. Teppichboden, Parkett, Fliesen) 

· Reparatur oder Austausch von Fenstern und Türen 

· Reparatur, Wartung oder Austausch von Heizungsanlagen, Elektro-, Gas- und Wasserinstallationen 

· Reparatur und Wartung von Gegenständen im Haushalt des Steuerpflichtigen  
(z. B. Waschmaschine, Geschirrspüler, Herd, Fernseher, Personal Computer und andere Gegenstände, die in der 
Hausratversicherung mitversichert werden können) 

· Streichen/Lackieren von Türen, Fenstern (innen und außen), Wandschränken, Heizkörpern und -rohren 

· Wartung des Feuerlöschers 

· nachträglicher Dachgeschossausbau 
(auch bei einer Nutz-/Wohnflächenerweiterung) 

· nachträgliche Errichtung eines Carports, einer Fertiggarage, eines Wintergartens oder einer Terrassenüberdach-
ung 

 

Auch Bewohner von Eigentumswohnungen können Handwerkerleistungen beim entsprechenden Ausweis in der WEG-
Abrechnung in Abzug bringen. Mieter können Handwerkerleistungen ebenfalls in Abzug bringen, wenn diese in der Neben-
kostenabrechnung entsprechend ausgewiesen sind. 

Der Materialanteil bzw. die Lieferung von Waren gehört nicht zu den begünstigten Aufwendungen. Die Arbeitskosten, ein-
schließlich der in Rechnung gestellten Maschinen- und Fahrtkosten, sind begünstigt. Die Umsatzsteuer ist, je nachdem, auf 
welchen Posten sie sich bezieht, abzugsfähig oder nicht abzugsfähig (Aufteilung). 

Barzahlungen sind nicht begünstigt. Eine Ausnahme gibt es hier. Zahlungen im Zusammenhang mit einer geringfügigen 
Beschäftigung können steuerlich unschädlich auch in bar geleistet werden.  

Für die Berücksichtigung der Steuerermäßigung im jeweiligen Kalenderjahr kommt es grundsätzlich auf den Zeitpunkt der 
Zahlung an. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass eine Zahlung, die über dem Höchstbetrag liegt, verloren geht. 
Eine Anrechnung des übersteigenden Betrages kann nicht im folgenden Jahr nachgeholt werden. Wenn man in einem Jahr 
keine Steuern zahlt, weil die Einkünfte zu gering sind, kann man auch den Steuervorteil nicht nutzen. Die Vergünstigung 
geht dann komplett verloren. 

 

b) Haushaltshilfe Minijob § 35a Abs. 1 EStG 

Für Arbeitsverhältnisse in Privathaushalten mit Arbeitsentgelt bis EUR 450,00 pro Monat wird in der Regel das sogenannte 
Haushaltsscheckverfahren angewendet. Der Arbeitnehmer wird bei der Bundesknappschaft angemeldet.  

 

c) Haushaltsnahe Dienstleistung 

Der § 35a Abs. 2 EStG fasst mehrere Tatbestände zusammen, die sich einen gemeinsamen Aufwendungshöchstbetrag 
von EUR 20.000,00 teilen. Dies entspricht einer Steuerermäßigung von EUR 4.000,00 (EUR 20.000,00 x 20 %). 
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Zum einen sind haushaltsnahe sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse begünstigt. Begünstigt sind auch 
Pflege- und Betreuungsleistungen. Ein bestimmter Schweregrad der Pflegebedürftigkeit wird vom Gesetz nicht gefordert.  

 

Ferner sind haushaltsnahe Dienstleistungen begünstigt, die keine Handwerkerleistungen darstellen. Die Handwerkerleis-
tungen sind gemäß § 35a Abs. 3 EStG nur mit einem Aufwendungshöchstbetrag von EUR 6.000,00 bzw. einer Steuerer-
mäßigung von EUR 1.200,00 begünstigt. 

 

Es ergibt sich hier wegen der unterschiedlichen Höchstbeträge die Notwendigkeit der Abgrenzung zwischen haushaltsna-
hen Dienstleistungen und Handwerkerleistungen. Die Rechtsprechung hat sich mit den Abgrenzungsfragen befasst. Hier-
nach sind Maler- und Tapezierarbeiten als Handwerkerleistungen einzuordnen. Es gilt folgender allgemeiner Grundsatz: 
Auch einfache handwerkliche Tätigkeiten, die von Laien ausgeführt werden können, können nicht als haushaltsnahe 
Dienstleistungen eingeordnet werden. 

Zu den haushaltsnahen Dienstleistungen gehören u. a. Aufwendungen für 

 

· einen selbstständigen Gärtner (z. B. zum Rasenmähen oder Heckenschneiden),  

· die Pflege von Angehörigen (z. B. durch Inanspruchnahme eines Pflegedienstes), 

· einen selbstständigen Fensterputzer,  

· Reinigungsleistungen durch Dienstleistungsagenturen, Hausmeisterleistungen, 

· privat veranlasste Umzugsleistungen, 

· Straßenreinigung auf privatem Grundstück, Winterdienst, 

· Kosten für ein Notrufsystem, 

· Betreuung eines Haustieres in der Wohnung des Tierhalters, 

· Hausmeister/Hauswart (z. B. bei Nebenkostenabrechnungen). 
 

Neu hinzugekommen ist, dass auch das Ausführen eines Hundes von ein bis zwei Stunden außerhalb der Grundstücks-
grenzen noch nach räumlich funktionaler Auslegung als im Haushalt erbracht angesehen werden kann. Hierfür ist allerdings 
Voraussetzung, dass der Hund in der Wohnung / im Haus abgeholt und nach dem Gassigehen auch wieder dorthin zurück-
gebracht wird. 

 

Nicht zu den haushaltsnahen Dienstleistungen gehören lt. Rechtsprechung der Finanzgerichte u. a. folgende Aufwendun-
gen: 

 

· personenbezogene Dienstleistungen wie Friseur- oder Kosmetikleistungen 

· „Essen auf Rädern“, weil die Zubereitung der Speisen nicht im Haushalt erfolgt 

· Tierarztkosten (auch im Rahmen von Hausbesuchen) 

· Zahlung von Pauschalen für Schönheitsreparaturen an den Vermieter 

· außerhäusliche Betreuung eines Haustieres 

· Chauffeur 

· Haushaltsauflösung 

· Grabpflege 
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· Fitnesstrainer 

 
 
10.  Häusliches Arbeitszimmer 
 

Die Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer können vollständig geltend gemacht werden, wenn das Arbeitszimmer den 
Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruflichen Tätigkeit bildet und kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht.  

 

Für die übrigen Fälle, in denen das Arbeitszimmer nicht der Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruflichen Tätig-
keit war, sind nachstehende Fallgruppen zu beachten. Der Kostenabzug ist auf EUR 1.250,00 begrenzt. 

 

Folgende Fallgruppen sind zu unterscheiden: 

 

Häusliches Arbeitszimmer  

 

Steht ein anderer Arbeitsplatz zur Verfü-
gung? 

 

 

 

Umfang der Nutzung des Arbeitszimmers 

 

 

 

 

 

 

Rechtsfolge für den Werbungskostenab-
zug 

 

 

Es steht ein anderer 
Arbeitsplatz zur Ver-

fügung 

 

 

 

 

 

Ist nicht zu prüfen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kein Werbungskos-
ten-abzug 

 

Es steht kein anderer 
Arbeitsplatz zur Ver-

fügung 

 

+ 

 

Kein Mittelpunkt der 
gesamten Tätigkeit 

 

 

 

 

Werbungskosten-
abzug auf EUR 

1.250,00 begrenzt 

 

Es steht kein anderer 
Arbeitsplatz zur Ver-

fügung 

 

+ 

 

Mittelpunkt der ge-
samten Tätigkeit 

 

 

 

 

 

Voller Werbungskos-
ten-abzug  

 

 
Abgrenzung häusliches und außerhäusliches Arbeitszimmer 

Die Einschränkungen beim steuerlichen Abzug gelten dann nicht, wenn es sich nicht um ein häusliches Arbeitszimmer 
handelt. Mit Urteil vom 15.01.2013 hat der Bundesfinanzhof entschieden, dass es sich um kein häusliches Arbeitszimmer 
handelt, wenn auf dem Weg zum Arbeitszimmer eine „der Allgemeinheit zugängliche oder von fremden Dritten benutzte 
Verkehrsfläche“ betreten wird. 
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Ein häusliches Arbeitszimmer ist demnach ein Arbeitszimmer in einem Mehrfamilienhaus,  
das auf der gleichen Etage oder neben der Privatwohnung liegt. Die „Häuslichkeit“ wird verneint, wenn in einem Mehrfamili-
enhaus die Erdgeschosswohnung als Privatwohnung dient und sich das Arbeitszimmer im Dachgeschoss befindet. In die-
sem Fall muss auch das Treppenhaus betreten werden, welches auch von fremden Mietern benutzt wird. Umgangssprach-
lich wird diese Abgrenzung als Schlafanzug- / oder Pyjamatheorie bezeichnet.  

 

 

Gemischt genutztes Arbeitszimmer 

Ein als häusliches Arbeitszimmer genutzter Raum wird nur dann steuerlich anerkannt, wenn der Raum zu mehr als 90 % 
beruflich genutzt wird. Eine teilweise private Mitbenutzung von 10 % oder mehr wäre für die Betriebsausgaben – oder den 
Werbungskostenabzug schädlich. Somit können auch die Kosten für eine „Arbeitsecke“ in einem anderen Raum (z. B. 
Wohnzimmer) nicht abgesetzt werden, da der gesamte Raum nicht unerheblich privat genutzt wird. 

Allerdings bleibt bei der Rechtsprechung offen, wie der Nachweis bzw. die Glaubhaftmachung einer nahezu ausschließlich 
steuerlich relevanten Nutzung zu erbringen ist.    

 

Höchstbetrag ist personenbezogen 

Der BFH hat seine Rechtsprechung im Dezember 2016 geändert und wendet den Höchstbetrag von EUR 1.250,00 nicht 
mehr objektbezogen, sondern nunmehr personenbezogen an. Teilen sich Eheleute/Lebensgemeinschaften ein Arbeitszim-
mer, kommt der Höchstbetrag für jeden Ehepartner in voller Höhe (EUR 1.250,00) in Betracht. 

Außer Betracht bleibt, ob beide Partner das häusliche Arbeitszimmer im gleichen zeitlichen Umfang nutzen. 

 

Nutzung für mehrere Einkunftsarten 

Wird das häusliche Arbeitszimmer zur Erzielung bei mehreren Einkunftsarten genutzt, darf der Höchstbetrag von 
EUR 1.250,00 dennoch nicht überstiegen werden. 

Positiv ist zu vermerken, dass der Höchstbetrag von EUR 1.250,00 nicht gemindert wird, wenn die Voraussetzungen für 
den Abzug nicht bei allen Einkunftsarten gegeben sind. 

 

 

Häusliches Arbeitszimmer eines Selbstständigen 

Der BFH hatte die Kosten eines Selbstständigen (hier im Fall eines Logopäden) im Rahmen des Höchstbetrages von 
EUR 1.250,00 zugelassen, da er in den Praxisräumen keine Möglichkeit hatte, die betrieblichen Unterlagen (hier Kranken-
kassenabrechnungen, Buchführung und Bankkonten) abgeschlossen aufzubewahren. Diese Möglichkeit wäre auch nicht 
ohne weiteres herzustellen gewesen.   

 

Spekulationssteuer auf häusliches Arbeitszimmer 

In einem finanzgerichtlichen Urteil wurde am 20.03.2018 entschieden, dass beim Verkauf einer zu eigenen Wohnzwecken 
genutzten Wohnung für das Arbeitszimmer keine anteilige Spekulationssteuer anfällt. Damit wurde gegen die bisherige 
Auffassung der Finanzverwaltung entschieden. 
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Einkünfteerzielungsabsicht bei Vermietung eines „Homeoffice“ an den Arbeitgeber 

Bei der Vermietung von häuslichem Büroraum von einem Arbeitnehmer an seinen Arbeitgeber (als Homeoffice) wird nicht 
mehr von einer Vermietung zu privaten Zwecken ausgegangen, sondern es liegt eine Vermietung zu gewerblichen Zwe-
cken vor. Dies wurde im April dieses Jahres vom Bundesgerichtshof so entschieden und zieht folgende unter Umständen 
negative Betrachtung nach sich. 

Während bei einer auf Dauer angelegten Vermietungstätigkeit grundsätzlich und typisierend davon ausgegangen wird, dass 
der Steuerpflichtige beabsichtigt, Einnahmenüberschüsse zu erwirtschaften, selbst wenn sich über längere Zeiträume Wer-
bungskostenüberschüsse ergeben, sieht das bei der Vermietung von Gewerbeimmobilien anders aus. 

Hier muss anhand einer Überschussprognose die Einkünfteerzielungsabsicht nachgewiesen werden. Davon zu trennen ist 
der pauschale Bürokostenzuschuss des Arbeitgebers für das häusliche Arbeitszimmer. Es liegt in diesem Fall ein Ersatz 
von Werbungskosten vor, die steuer- und sozialversicherten Arbeitslohn darstellen. 

 
 
11. Vermietung und Verpachtung – verbilligte Vermietung 
 

Bei der verbilligten Vermietung von Wohnraum stellt sich in bestimmten Konstellationen die Frage des anteiligen oder vol-
len Werbungskostenabzugs. 

Bei einer Miete (Kaltmiete zuzüglich umlagefähiger Nebenkosten) von mindestens 66 % der ortsüblichen Miete wird der 
volle Werbungskostenabzug gewährt. Unter 66 % der ortsüblichen Miete werden die Werbungskosten anteilig gekürzt. 

 

Unter ortsüblicher Miete für Wohnungen vergleichbarer Art, Lage und Ausstattung ist die ortsübliche Bruttomiete – d. h. die 
Kaltmiete zuzüglich der nach der Betriebskostenverordnung umlagefähigen Kosten – zu verstehen. Ein neues Urteil ist am 
06.02.2018 hinsichtlich eines Möblierungszuschlages ergangen. In diesem Urteil hat der Bundesfinanzhof herausgearbeitet, 
dass ein Möblierungszuschlag nur dann zu berücksichtigen ist, wenn er sich aus dem örtlichen Mietspiegel oder aus am 
Markt realisierbaren Zuschlägen ermitteln lässt. Ist dies nicht möglich, dann ist die ortsübliche Miete ohne Zuschlag maß-
gebend. 

Demnach stellt sich die Rechtslage wie folgt dar: 

 

 

Prozentsatz der tatsächlichen zur ortsübli-
chen Miete einschließlich der umlagefähi-

gen Kosten 

 

 

 

Rechtsfolge für den Werbungskostenab-
zug 

 

 

< 66 % 

 

 

 

 

 

 

Anteilige Kürzung der Werbungs-
kosten 

 

 

ab 66 % 

 

 

 

 

 

Voller Werbungskosten-abzug  
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Die Finanzverwaltung nimmt eine anteilige Kürzung der Werbungskosten auch dann vor, wenn es aus tatsächlichen oder 
rechtlichen Gründen nicht möglich sein sollte, die bisherige Miete zu erhöhen, um die Grenze von 66 % der ortsüblichen 
Miete einzuhalten. 

Der Grund für die verbilligte Überlassung spielt keine Rolle. 

 

Bei Mietverträgen mit Kindern sollte beachtet werden, dass die Miete nicht mit dem Anspruch des Kindes auf Barunterhalt 
verrechnet wird. Besonders dann nicht, wenn die Höhe des Barunterhaltes nicht eindeutig feststeht. Es droht in einem sol-
chen Fall die Nichtanerkennung des Mietverhältnisses. 

 

Bei der Vermietung an Angehörige (z. B. Eltern, Kinder und Geschwister) ist zusätzlich darauf zu achten, dass der Mietver-
trag einem Fremdvergleich standhält und auch tatsächlich vollzogen wird. Dabei ist auf regelmäßige Mietzahlungen zu 
achten. Auch sollte bei verbilligter Überlassung darauf geachtet werden, dass die Betriebskosten abgerechnet und auch 
bezahlt werden. Sonst besteht die Gefahr, dass das Mietverhältnis als solches insgesamt nicht anerkannt wird. Bei z. B. 
einer mitüberlassenen Einbauküche ist zu prüfen, ob der Mietspiegel hier einen prozentualen Zuschlag oder eine Erhöhung 
über ein Punktesystem vorsieht. Sieht der Mietspiegel hier keine Erhöhung vor, so ist die ortsübliche Miete ohne Zuschlag 
maßgebend. 

 
 
12. Kurze Zeit nach § 11 EStG  
 

Folgende Problematik ergibt sich bezüglich des § 11 EStG in der Praxis. 

Bei Einnahmenüberschussrechnern stellt sich die Frage, ob im Januar des Folgejahres geleistete Zahlungen auf Umsatz-
steuervoranmeldungen des Vorjahres noch Betriebsausgaben des alten Jahres darstellen oder ob diese erst in der Ein-
nahmenüberschussrechnung des neuen Jahres zu berücksichtigen sind. Diese Frage stellt sich auch in den Fällen einer 
umsatzsteuerpflichtigen Vermietung nach § 21 EStG. 

Lt. Gesetz gelten regelmäßig wiederkehrende Ausgaben, die kurze Zeit vor oder kurze Zeit nach Beendigung eines Kalen-
derjahres abgeflossen sind, als in dem Kalenderjahr abzugsfähig, zu dem diese Ausgaben wirtschaftlich gehören. 

Nach Ansicht einiger Finanzgerichte ist als kurze Zeit ein Zeitraum von 12 Tagen anzunehmen (§ 11 EStG spricht von 10 
Tagen). Fällt nämlich der 10. Januar auf einen Samstag oder Sonntag und verschiebt sich dadurch die Fälligkeit gem. 
§ 108 Abs. 3 AO, („Fällt das Ende einer Frist auf einen Sonntag, einen gesetzlichen Feiertag oder einen Sonnabend, so 

endet die Frist mit dem Ablauf des nächstfolgenden Werktags“), soll die Zahlung jedenfalls dann noch im alten Jahr als 
Betriebsausgabe abzugsfähig sein, wenn diese bis zum 12. Januar geleistet wird. 

Gegen die Entscheidungen der Finanzgerichte ist Revision eingelegt. 

Diese Konstellation wird es wieder zum Jahreswechsel 2020/2021 geben. Bis dahin werden wir hoffentlich Klarheit haben.    

Anzumerken wäre hier noch, dass Silvester im Sinne des § 108 Abs. 3 AO keinen gesetzlichen Feiertag darstellt und einem 
solchen bei der Fristberechnung auch nicht gleichzustellen ist. 

 
 
13. Schuldzinsen nach Verkauf des Mietobjekts 
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Schuldzinsen sind unter bestimmten Voraussetzungen als nachträgliche Werbungskosten abzugsfähig, auch wenn die 
Immobilie veräußert worden ist.  

 

Für den nachträglichen Werbungskostenabzug muss es sich um ein Darlehen handeln,  
das ursprünglich zur Finanzierung von Anschaffungs- oder Herstellungskosten einer zur Vermietung bestimmten Immobilie 
aufgenommen wurde und der Veräußerungserlös nicht ausreicht, um die Darlehensverbindlichkeiten zu tilgen, weil das 
Objekt mit Verlust verkauft wurde. 

 

Zu beachten ist dabei, dass die Absicht zur Einkünfteerzielung bereits vor der Veräußerung der Immobilie bestanden hatte. 
Des Weiteren ist der Grundsatz der vorrangigen Schuldentilgung Grundvoraussetzung für die Abzugsfähigkeit nachträgli-
cher Schuldzinsen. Die Schuldzinsen sind nachträgliche Werbungskosten, wenn die vollständige Tilgung der Finanzie-
rungsschulden durch die vollständige Verwendung des Veräußerungserlöses nicht möglich ist, weil mit Verlust verkauft 
wurde. Wird der Erlös zum Erwerb eines neuen zur Vermietung bestimmten Mietobjekts eingesetzt (Umwidmung), besteht 
der Finanzierungszusammenhang regelmäßig fort und ein Schuldzinsenabzug kommt weiterhin in Betracht. Die bloße Ab-
sicht, den Veräußerungserlös zu reinvestieren, ist nicht ausreichend. Die Schuldzinsen sind dann nicht mehr absetzbar, 
obwohl der Kredit ursprünglich zum Erwerb einer Mietimmobilie aufgenommen worden war.  

 

Unterbleibt die Tilgung und wird der Veräußerungserlös anderweitig (z. B. für private Zwecke) verwendet, sind die Schuld-
zinsen des verbliebenen Darlehens nicht mehr abzugsfähig. 

 
 
14.  Verluste aus der Veräußerung einer fondsgebundenen Lebensversicherung  
 

Bezüglich der Berücksichtigung von Veräußerungsverlusten aus Versicherungsleistungen ist nach § 20 Abs. 2 S. 1 Nr. 6 
i. V. m. § 52a Abs. 10 S. 5 EStG von einer Einkünfteerzielungsabsicht auszugehen. 

Dies gilt gemäß dem zweiten Halbsatz des § 52a Abs. 10 S. 5 EStG, aber nicht für die Veräußerung von vor dem 
01.01.2005 geschlossenen Alt-Verträgen, auch wenn der Veräußerungszeitpunkt in oder nach 2009, der Einführung der 
Abgeltungsteuer, war. 

Das hat der BFH in seinem Urteil vom 14.03.2017 – VIII R 38/15 nochmals bekräftigt. 

 

Ein Kläger hatte seine in 1999 abgeschlossene Lebensversicherung durch Verkauf an seine Frau übertragen. Hierzu ge-
währte er ihr ein zinsloses Darlehen in Höhe des Kaufpreises, welches dem Deckungskapital der Versicherung entsprach. 
Da er aber bereits im Voraus die Beiträge für die Versicherung vollständig bezahlt hatte, die in Summe wesentlich höher 
waren als der Kaufpreis, ergab sich für ihn ein Verlust, den er in der Einkommensteuererklärung als negative Einkünfte 
geltend machte. Dies wurde vom Finanzamt nicht anerkannt. 

 
 
15. Gewinne aus Immobilienverkäufen 
 

Gewinne aus der Veräußerung privater Immobilien sind steuerpflichtig, sofern die Immobilie innerhalb von 10 Jahren nach 
der Anschaffung verkauft wird und nicht ausschließlich oder mindestens im Jahr des Verkaufs und in den beiden vorange-



INFORMATION 

 

gangenen Kalenderjahren für eigene Wohnzwecke genutzt wurde. Dabei gilt diese Regelung auch für angebrochene Ka-
lenderjahre. 

Bei der Berechnung der zehnjährigen Spekulationsfrist sollten Immobilienbesitzer daran denken, dass diese durch Verein-
barung einer sogenannten aufschiebenden Bedingung im Verkaufsvertrag nicht umgangen werden kann. Nach BFH-
Rechtsprechung kommt es einzig auf den Abschluss der jeweiligen Kaufverträge (An- und Verkauf) an. 

 

Bezüglich der Frist bei einem geschenkten oder geerbten Grundstück kommt es darauf an, wann der Vorbesitzer das 
Grundstück erworben hat. Kauft ein Miterbe den Erbteil eines anderen Miterben, so entstehen ihm insoweit Anschaffungs-
kosten. Ein Verkauf innerhalb der Spekulationsfrist führt dazu, dass der Gewinn aus der Veräußerung dieses Grundstücks 
versteuert werden muss.  

 

Die Entnahme eines betrieblichen Grundstücks, auch im Rahmen einer Betriebsaufgabe, wird als Erwerb angesehen. Zu 
diesem Zeitpunkt beginnt die Laufzeit der Zehnjahresfrist neu zu laufen. Der Entnahmewert gilt als Anschaffungswert.  

 

Fazit: 

Beim privaten Immobilienverkauf sollte stets die Relevanz der Zehnjahresfrist beachtet werden. 

 
 
16. Kirchensteuerabzug bei Kapitaleinkünften 
 

Seit dem 01.01.2015 ist die auszahlende Stelle (Gesellschaft) bei Dividenden- und Zinszahlungen an kirchensteuerpflichti-
ge Personen verpflichtet, neben der Kapitalertragsteuer auch die Kirchensteuer einzubehalten. Ob der Zahlungsempfänger 
einer Religion angehört oder nicht, erfolgt durch eine Abfrage beim BZSt (Bundeszentralamt für Steuern), die vom Auszah-
lenden durchzuführen ist. 

 

Diese Abfrage muss jeweils im Zeitraum 01.09.–31.10. des der Ausschüttung vorangehenden Jahres erfolgen. Für das 
Abfrageprozedere sind die Steueridentifikationsnummer und das Geburtsdatum des jeweiligen Zahlungsempfängers erfor-
derlich. 

 

Der Anteilseigner bzw. Zahlungsempfänger hat auch die Möglichkeit, dem BZSt einen Sperrvermerk zu erteilen, dann wird 
keine Auskunft über eine Religionszugehörigkeit mitgeteilt. Dieser Sperrvermerk muss allerdings bis zum 30. Juni des Vor-
jahres eingereicht werden. Gesellschaften, die keine Ausschüttung planen oder aus zwingenden Gründen nicht ausschüt-
ten können, brauchen diesen Abruf beim BZSt nicht zu machen. Ebenfalls kommt dieser Abruf nicht für Gesellschaften 
infrage, deren Gesellschafter eine andere Kapitalgesellschaft ist. 

 

Leider ist noch keine einfachere Lösung für dieses leidige Verfahren in Sicht. 

17. Kirchensteuerabzug bei tariflich besteuerten Kapitalerträgen 
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Regelmäßig wird die Kirchensteuer als Zuschlag zur Kapitalertragsteuer erhoben und im Zuge dessen mit abgegolten. 
Dasselbe gilt für die Kirchensteuer, die auf die Einkommensteuer erhoben wird, die nach dem gesonderten Tarif des § 2d 
Abs. 1 EStG ermittelt wird. 

 

Die Kirchensteuer kann jedoch anstelle der Abgeltungsregelung als Sonderausgabe abzugsfähig sein, wenn zum Beispiel 
die abgeltende Wirkung bei bestimmten Kapitaleinnahmen durch § 32d Abs. 2 EStG ausgenommen wird oder durch eine 
Günstigerprüfung ein individueller Steuersatz von unter 25 % feststeht. 

 

Dies entschied das Finanzgericht Düsseldorf und widersprach damit dem Finanzamt, welches den Abzug als Sonderaus-
gabe aufgrund einer durch Betriebsaufspaltung verursachten Gewinnausschüttung nicht anerkannt hatte (FG Düsseldorf, 
vom 16.11.2016 – 15 K 1640/16). 

 
 
18. Verlustberücksichtigung bei Beteiligung an Kapitalgesellschaften – Eigenkapi-

talersatz im Steuerrecht 
 

Als Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft ist unter bestimmten Voraussetzungen ein Verzicht auf die Anwendung der 
Abgeltungsteuer möglich. Im Fall des Anwendungsverzichts sind 60 % der Einnahmen und auch der Werbungskosten 
steuerlich zu berücksichtigen. Dies lohnt sich immer dann, wenn (z. B. durch Fremdfinanzierung bei Kauf der Anteile an der 
Gesellschaft) die Werbungskosten höher sind als die Einnahmen. Insbesondere bei Verkauf, Liquidation oder auch Insol-
venz der Gesellschaft kann ein steuerlich berücksichtigungsfähiger Verlust entstehen. Dabei wird der Erlös (im Zweifel 
EUR 0,00) aus dem Wegfall der Beteiligung mit den Anschaffungskosten der Gesellschaftsanteile verglichen, die Differenz 
ist Gewinn oder Verlust. 

 

Mit Urteil vom 11.07.2017 hat der BFH seine bisherige Rechtsprechung geändert und entschieden, dass seit Inkrafttreten 
des MoMiG ab 2009 für Inanspruchnahmen aus Bürgschaften für die Kapitalgesellschaft und Fremdkapitalhilfen nicht mehr 
auf die dargestellten BMF-Schreiben vom 21.10.2010 und vom 08.06.1999 zurückgegriffen werden kann. Somit führen 
diese nicht mehr zu steuerlich nutzbaren Verlusten. Aus Gründen des Vertrauensschutzes soll die Änderung der Recht-
sprechung aber erst für Dispositionen gelten, die ab dem 27.09.2017 (Veröffentlichung des Urteils) getätigt wurden.  

 

In weiteren Fällen wird der BFH demnächst anhängige Revisionsverfahren (vgl. die Aktenzeichen IX R 5/15 bis IX R 7/15, 
IX R 51/15 und IX R 29/16) entscheiden und hoffentlich die neuen Grundsätze konkretisieren. Bislang sind diese Verfahren 
noch nicht entschieden, daher wenden Sie sich bitte in einschlägigen Fällen an Ihren Steuerberater, um hier die steuerlich 
interessanten Gestaltungsalternativen zu besprechen. 

 
 
19. Verlustausgleich im Bereich der Kapitaleinkünfte 
 

Unter Voraussetzung einer Günstigerprüfung gemäß § 32d Abs. 6 EStG können negative Einkünfte aus Kapitalvermögen, 
die eigentlich der Abgeltungsteuer unterliegen, mit positiven Einkünften, die nach dem progressiven Regeltarif zu besteuern 
sind, verrechnet werden. Das hat der BFH mit Urteil vom 30.11.2016 – VIII R 11/14 entschieden. 
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Somit werden die negativen Kapitaleinkünfte bei der tariflichen Einkommensteuer steuermindernd berücksichtigt. Der Ab-
zug des Sparer-Pauschbetrages gemäß § 20 Abs. 9 EStG findet aber in einem solchen Fall keine Anwendung, weil bei 
regelbesteuerten Einkünften aus Kapitalvermögen nur die tatsächlich angefallenen Werbungskosten berücksichtigt werden. 

 
 
20. Abgeltungsteuer bei Darlehen zwischen nahen Angehörigen 
 

Immer noch aktuell ist die Entscheidung des BFH zur Anwendbarkeit der Besteuerung der Abgeltungsteuer bei Zinsen 
zwischen nahen Angehörigen, zugelassen durch Rechtsprechung vom 28.01.2015. Danach können bei Darlehensverträgen 
dieser Personengruppe die Zinseinkünfte mit der Abgeltungsteuer anstatt des persönlichen Einkommensteuersatzes be-
steuert werden, sofern die Vertragsbedingungen einem Fremdvergleich entsprechen. Gleichwohl darf der Darlehensnehmer 
die gezahlten Zinsen steuerlich als Betriebsausgaben oder Werbungskosten absetzen, wenn das Darlehen im Zusammen-
hang mit entsprechenden Einkünften steht. 

 

Eine Steuerersparnis des Darlehensgebers ergibt sich in den Fällen, in denen dessen persönlicher Steuersatz über 25 % 
liegt, die Zinseinnahmen nach der geänderten Rechtsprechung jedoch nur mit dem Abgeltungsteuersatz in Höhe von 25 % 
versteuert werden. 

 

Der Begriff „nahe Angehörige“ oder auch „Näheverhältnis“ umfasst Ehegatten, Eltern, Großeltern, Kinder, Enkel und Ge-
schwister. Von einem Näheverhältnis, das die Besteuerung mit dem Abgeltungsteuersatz verhindert, soll auszugehen sein, 
wenn eine der Vertragsparteien des Darlehensverhältnisses 

 

· auf die andere Partei einen beherrschenden Einfluss ausüben kann, 

· bei der Vereinbarung der Bedingung einer Geschäftsbeziehung einen außerhalb dieser Geschäftsbeziehung be-
gründeten Einfluss ausüben kann, 

· ein eigenes wirtschaftliches Interesse an der Erzielung der Einkünfte der anderen Vertragspartei hat. 
 

Aufgrund der BFH-Rechtsprechung sind vorgenannte Ausschlussgründe bei Ehegatten aber nicht schon durch deren per-
sönliches Näheverhältnis erfüllt, sondern es muss eine finanzielle Abhängigkeit des Darlehensnehmers vom Darlehensge-
ber bestehen. Von einer solchen finanziellen Abhängigkeit des Darlehensnehmers und somit einem beherrschenden Ein-
fluss des Darlehensgebers ist auszugehen, wenn der Darlehensnehmer insbesondere wegen fehlender Sicherheiten weder 
von einer Bank noch von einem anderen fremden Dritten das zu beurteilende Darlehen erhalten würde.  

 

Um den weiteren Ausschlusstatbestand vom Abgeltungsteuersatz, den Fremdvergleichsgrundsatz zu erfüllen, muss das 
Vereinbarte vor Beginn des Leistungsaustauschs klar und ernsthaft gewollt sein und tatsächlich durchgeführt werden, um 
einem Vergleich mit fremden Dritten standzuhalten. Hierbei spielen neben Zinssatz und den Tilgungsvereinbarungen dann 
auch wieder die Art / der Grad der Besicherung eine Rolle bzw. ob eine Besicherung vorliegt.  

Als Nachweis für die Erfüllung eines Fremdvergleiches eignet sich somit insbesondere das Kreditangebot eines fremden 
Dritten, insbesondere einer Bank, um vergleichbare Konditionen nachweisen zu können. 
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Auch über die vorstehende Fragestellung hinaus ist es ratsam, Verträge zwischen nahen Angehörigen immer schriftlich 
abzuschließen, denn die objektive Beweislast bei einem Streit mit dem Finanzamt trägt regelmäßig der Steuerpflichtige. 

 
 
21. Abgeltungsteuer bei haushaltsnahen Dienst- bzw. Handwerkerleistungen 
 

Strittig ist beim Finanzgericht Hamburg (Gerichtsbescheid vom 23.11.2017 – 6 K 106/16), ob Steuerermäßigungen im Sin-
ne des § 35a des Einkommensteuergesetzes (EStG) bei Anwendung des gesonderten Steuertarifs für Einkünfte aus Kapi-
talvermögen im Sinne des § 32d EStG zu berücksichtigen sind. 

 

Die Klägerin erzielte im Streitjahr u. a. Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft sowie darüber hinaus Kapitalerträge. In ihrer 
Steuererklärung für das Streitjahr machte die Klägerin zudem Aufwendungen für sozialversicherungspflichtige Beschäfti-
gungen im Privathaushalt und diverse haushaltsnahe Dienstleistungen geltend. Sie beantragte die Günstigerprüfung für 
sämtliche Kapitalerträge sowie eine Überprüfung des Steuereinbehalts für bestimmte Kapitalerträge. 
 
Das Finanzamt veranlagte die Klägerin erklärungsgemäß mit Ausnahme der Berücksichtigung von Steuerermäßigungen 
gemäß § 35a EStG und setzte die Einkommensteuer fest; die Anträge auf Günstigerprüfung seien geprüft worden und es 
habe sich ergeben, dass die Besteuerung nach dem allgemeinen Tarif nicht günstiger sei. 
 
Daraufhin legte die Klägerin Einspruch ein mit dem Begehren, den Ermäßigungsbetrag nach § 35a EStG bei der Berech-
nung der festzusetzenden Einkommensteuer im Wege der Kürzung zu berücksichtigen. 

 

Den Einspruch wies das Finanzamt ab, hiergegen hatte die Steuerpflichtige Klage erhoben. 

 

Ihrer Begründung nach sei § 35a wie folgt definiert: „Aufgrund haushaltsnaher Dienstleistungen … ermäßigt sich die tarifli-
che Einkommensteuer, vermindert um die sonstigen Steuerermäßigungen … (§ 35a EStG).“  

Weiterhin sei die Abgeltungsteuer Teil der tariflichen Einkommensteuer und der Kürzung durch § 35a EStG zugänglich.  

 

Gemäß § 32d Abs. 3 S. 2 EStG kann der Steuerpflichtige eine Einkommensteuererklärung für Kapitalerträge beantragen, in 
diesem Fall erhöht sich die tarifliche Einkommensteuer um den nach § 32d Abs. 1 EStG ermittelten Betrag (Abgeltungsteu-
er). 

 

Nach Auffassung des Finanzgerichts wirkt die Kapitalertragsteuer allerdings nur abgeltend, wenn die in dieser Art besteuer-
ten Einkünfte von der üblichen Einkünfteermittlung ausgenommen bleiben. Fließen somit Kapitalerträge nicht in die Ermitt-
lung des zu versteuernden Einkommens ein, gilt dies auch für die Ermittlung der tariflichen Einkommensteuer. 

 

Außerdem könnten Steuerermäßigungen, die an die tarifliche Einkommensteuer anknüpften – wie im Streitfall für haus-
haltsnahe Dienstleistungen/Beschäftigungsverhältnisse gemäß § 35a EStG – die Einkommensteuer nach dem gesonderten 
Steuertarif für Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne des § 32d Abs. 1 EStG nicht mindern. Dies entspreche der Verwal-
tungsauffassung (vgl. BMF-Schreiben vom 18.01.2016, BStBl. I 2016, 85, Rz. 132). 
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Gegen die Entscheidung des Finanzgerichts wurde Revision eingelegt und ist zurzeit beim BFH anhängig (VI R 54/17). 

 

 

22. Bescheidänderung bei Günstigerprüfung und nachzuversteuernden Erträgen 
 

Gemäß § 173 Abs. 1 Nr. 2 AO müssen bestandskräftige Steuerbescheide geändert werden, wenn Tatsachen bekannt wer-
den, die zu einer niedrigeren Steuer führen und dem Steuerpflichtigen kein grobes Verschulden an der Nachträglichkeit des 
Bekanntwerdens anzulasten ist. Ein Verschulden ist unbeachtlich, wenn die nachträglich bekannt gewordene Tatsache in 
einem unmittelbaren oder mittelbaren sachlichen Zusammenhang steht. Dies ist gegeben, wenn eine zu einer höheren 
Besteuerung führende Tatsache die zu einer Steuerermäßigung führende Tatsache ursächlich bedingt. 

 

Das Finanzgericht Niedersachsen erkannte in der Nacherklärung von Kapitalerträgen eines Steuerpflichtigen sowie dessen 
Antragstellung auf Günstigerprüfung einen ursächlichen Zusammenhang zwischen den nacherklärten Kapitalerträgen, der 
Günstigerprüfung und den darin enthaltenen, noch nicht dem inländischen Steuerabzug unterworfenen Kapitalerträgen. 

 

Das Verfahren ist beim BFH zur Revision zugelassen (VIII R 7/18). 

 
 
23. Spenden 
 

Spenden sind freiwillige Zuwendungen für einen religiösen, wissenschaftlichen, gemeinnützigen, kulturellen, wirtschaftli-
chen oder politischen Zweck und eine Sonderausgabe im Sinne des Einkommensteuerrechts, wenn bestimmte Vorausset-
zungen erfüllt sind. Spendenempfänger können gemeinnützige Vereine, Stiftungen, politische Parteien oder Religionsge-
meinschaften sein. Spenden können in Geld oder Sachleistungen bestehen oder in einem Verzicht auf Entlohnung für ge-
leistete Arbeit.  

Spenden sind bis zu einem Anteil von 20 % des Gesamtbetrages der Einkünfte als Sonderausgaben abzugsfähig.  

Jede Spendenquittung zahlt sich aus, denn Sonderausgaben mindern das zu versteuernde Einkommen, sobald sie über 
dem Pauschbetrag von EUR 36,00 bei Ledigen bzw. EUR 72,00 bei Verheirateten/Lebenspartnerschaften liegen.  

Soweit Spenden die Höchstbeträge übersteigen, können sie in Folgejahre übertragen und innerhalb der Höchstbeträge 
geltend gemacht werden, sogenannter Spendenvortrag. 

 

Alle Spenden und Mitgliedsbeiträge für steuerbegünstigte Zwecke müssen anhand der „Zuwendungsbestätigung nach 
amtlichem Muster“ nachgewiesen werden, vormals Spendenbescheinigung. Die Bestätigung stellt der Empfänger der 
Spende aus. Dieser kann die Bescheinigung auch direkt elektronisch an das Finanzamt übermitteln.  

 

Zur Vermeidung von Kosten zur Ausstellung von Spendenbescheinigungen bei Kleinspenden (bis zu EUR 200,00) ermög-
licht die Vorschrift des § 50 Abs. 2 Nr. 2 EStDV (Einkommensteuerdurchführungsverordnung) eine Vereinfachungsrege-
lung. Zur steuerlichen Geltendmachung der Spende reicht als Nachweis der Bareinzahlungsbeleg, der Überweisungsträger 
oder die Buchungsbestätigung (z. B. Kontoauszug) der Bank bzw. der PC-Ausdruck bei Onlinebanking aus. 



INFORMATION 

 n n Aktuelle Hinweise für das Gespräch mit Ihrem Steuerberater n n  Aktuelle Hinweise für das Gespräch mit Ihrem Steuerberater n n  

 
 
24.  Grundfreibetrag / Unterhaltshöchstbetrag / NV-Bescheinigung 
 

Der Grundfreibetrag beträgt im Jahr 2018 EUR 9.000,00 und soll im Jahr 2019 auf EUR 9.168,00 und im Jahr 2020 um 
weitere EUR 240,00 auf EUR 9.408,00 angehoben werden. 

  

Parallel dazu soll der Unterhaltshöchstbetrag von derzeit EUR 9.000,00 für das Jahr 2018 auf EUR 9.168,00 im Jahr 2019 
und auf EUR 9.408,00 im Jahr 2020 steigen. Erst ab dieser Grenze muss das Einkommen versteuert werden. 

 

Die Erhöhung entspricht wie dargestellt der Anhebung des Grundfreibetrags. Sie führt dazu, dass zukünftig steuerliche 
Unterhaltsleistungen in höherem Umfang geltend gemacht werden können.  

 

Um die sogenannte „kalte Progression“ auszugleichen, wurde am 20.12.2016 zum 01.01.2017 beschlossen, dass der 
Steuertarif an die Inflationsrate angepasst wird. Für 2019 setzt der Gesetzesentwurf eine Inflationsrate von 1,84 % und für 
2020 eine von 1,95 % an. Dies ergibt sich aus § 32a Abs. 1 EStG-E. 

 

Von kalter Progression wird gesprochen, wenn die Einkommens- und Lohnerhöhungen lediglich die Inflation ausgleichen. 
Durch den progressiv ansteigenden Einkommensteuertarif werden mehr Steuern gezahlt werden, obwohl man real nicht 
mehr Geld zur Verfügung hat. 

 

Liegt das zu versteuernde Einkommen unter dem Grundfreibetrag und hat der Steuerpflichtige gleichzeitig Kapitalerträge 
oberhalb des Sparerpauschbetrages, sollte ein Antrag auf eine Nichtveranlagungsbescheinigung beim Finanzamt gestellt 
werden. Damit wird verhindert, dass das Kreditinstitut Steuern auf Kapitalerträge an das Finanzamt abführt. Die Nichtveran-
lagungsbescheinigung gilt für maximal 3 Jahre. Damit erübrigt sich ein Freistellungsauftrag beim Kreditinstitut. 

Der Steuerpflichtige muss dennoch eine Steuererklärung abgeben, wenn das zu versteuernde Einkommen über den Grund-
freibetrag steigt. 

 
 
25.  Grunderwerbsteuersätze zum 01.01.2018 
 

Zum 01.01.2018 haben sich die Grunderwerbsteuersätze in Deutschland nicht verändert. 

Im Folgenden trotzdem noch einmal der Überblick: 

 

· 3,5 %: Bayern, Sachsen 

· 4,5 %:  Hamburg 

· 5,0 %:  Bremen, Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, 
 Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt 

· 6,0 %:  Berlin, Hessen 



INFORMATION 

 

6,5 %:  Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Schleswig-Holstein, Thüringen 

 
 
26.  Änderung der grunderwerbsteuerlichen Bemessungsgrundlage bei Abschluss 

eines nachträglichen Bauerrichtungsvertrages 
 

Ein erworbenes Grundstück, für das nachträglich ein Bauerrichtungsvertrag abgeschlossen wird, ist zusammen mit den im 
Vertrag vereinbarten Leistungen als ein einheitlicher Erwerbsgegenstand zu sehen, und somit ist auch die nachträgliche 
Erhebung der Grunderwerbsteuer auf den Gebäudewert rechtmäßig. 

 

In dem Urteil vom 25.01.2017 – II R 19/15 bezog sich das BFH auf einen Kläger, der von der Stadt ein Grundstück erwarb, 
welches für die Bebauung durch eines von mehreren Reihenhäusern vorgesehen war. In dem Kaufvertrag war bereits ver-
merkt, dass die Stadt die Bauausführung an die X-GmbH übertragen hatte, aber der Erwerber einen gesonderten Bauver-
trag mit der X-GmbH abschließen muss. Nach Abschluss des Bauvertrages passte das zuständige Finanzamt die zunächst 
nur auf Grund und Boden erhobene Grunderwerbsteuer an, wogegen der Kläger Einspruch einlegte und der BFH festlegte: 

 

· Aus zusätzlichen Vereinbarungen, die mit dem Kaufvertrag über das Grundstück einhergehen 
und somit in einem rechtlichen bzw. objektiv sachlichen Zusammenhang stehen, ergibt sich 
ein einheitlicher Erwerbsgegenstand. 

· Ein objektiv sachlicher Zusammenhang ist dann gegeben, wenn der Veräußerer dem Erwer-
ber vor Abschluss des Grundstückkaufvertrages über die Bebauungspläne in Kenntnis ge-
setzt und diese Pläne im Kaufpreis berücksichtigt hat. 

· Der Abschluss eines Bauerrichtungsvertrages ist maßgeblich für den Status des Grundstü-
ckes als Gegenstand des Erwerbsvorgangs, sofern der Erwerber des Grundstücks hinsicht-
lich des „Ob“ und „Wie“ der Bebauung gebunden ist. 

 

 
 

 

 
 


